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Text 

Mündelsichere Kredite 

§ 218. (1) Kredite sind zur Anlegung von Mündelgeld geeignet, wenn zu ihrer Sicherstellung an 
einer inländischen Liegenschaft eine Hypothek bestellt wird und die Liegenschaft samt ihrem Zubehör 
während der Laufzeit des Kredites ausreichend feuerversichert ist. Liegenschaften, deren Wert sich 
wegen eines darauf befindlichen Abbaubetriebs ständig und beträchtlich vermindert, sind nicht geeignet. 

(2) Es darf jedoch eine Liegenschaft nicht über die Hälfte des Verkehrswertes belastet werden. Bei 
Weingärten, Wäldern und anderen Liegenschaften, deren Ertrag auf ähnlichen dauernden Anpflanzungen 
beruht, ist die Belastungsgrenze ohne Berücksichtigung des Wertes der Kulturgattung vom Grundwert zu 
errechnen. Ebenso ist bei industriell oder gewerblich genutzten Liegenschaften vom bloßen Grundwert 
auszugehen, doch sind von diesem die Kosten der Freimachung der Liegenschaft von industriell oder 
gewerblich genutzten Baulichkeiten abzuziehen. 

Anmerkung 

vgl. Art. XVII § 2, BGBl. I Nr. 135/2000 

Schlagworte 

Mündelsicherheit 

Zuletzt aktualisiert am 

02.05.2017 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

Gesetzesnummer 

10001622 

Dokumentnummer 

NOR40193012 


